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Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Der BASWA Befestigungsstab dient als zusätzliche Befestigung der BASWA Akustikplatten bei be-
stehenden alten Untergründen.
Diese wirken unterstützend sollte sich alternder, bestehender Putz im Untergrund lösen und zu 
Personenschäden führen.
Sie werden mittels Schuss- bzw. Bohrmontage oder Verschraubung im bestehenden Untergrund 
befestigt.

Produktdaten

Material Edelstahl (Rostfrei)

Artikelnummer a362

Format 16 cm lang, 3mm dick              

Verbrauch pro m2 4 bis 6 (min. 2 pro Akustikplatte)

Gewicht                               10,5 g

Lieferung

Lieferform Karton (enthält 100 Stück/1.10 kg/oder nach Bedarf)

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.



BASWA acoustic AG   Marmorweg 10   CH-6283 Baldegg   T +41 (0)41 914 02 22   info@baswa.com   www.baswa.com

Anwendungsvorschriften

Verarbeitung (Beispiel BASWA Phon)
1.	Vorbeschichtung der BASWA Phon Platte in der Dimension des Befestigungsstabs bis auf die 		
	 Glaswolle entfernen
2.	Befestigungsstab am Untergrund mechanisch mit einer geeigneten Schraube/ Dübel am Unter		
	 grund fest verschrauben
3.	Anschliessend den Bereich am verschraubten Befestigungsstab mit BASWA Fill auffüllen und 		
	 nach eingehaltener Trocknungszeit Plan eben schleifen.
4.	Weitere Verarbeitungsschritte gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unse-
rer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die 
Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitser-
gebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinwei-
sen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich 
alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erfor-
derlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der An- wender hat die Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezi-
fikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu be- achten. Im Übrigen gelten unsere je-
weiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches 
bei uns angefordert werden kann.


